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Mehr Erlebnis – dank mehr Natur  
und mehr Hochwasserschutz
 

Die Reuss prägt die Landschaft im Luzerner Reusstal. Sie vernetzt 
wertvolle Ökosysteme und ist Lebens- und Erholungsraum. Gleich-
zeitig stellt sie aber ein Risiko für Mensch und Infrastruktur dar. 
Damit die Reuss ihre vielfältigen Funktionen erfüllen kann und 
die Hochwassersicherheit gewährleistet ist, braucht es genügend 
Raum. Das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» 
erzeugt einen echten Mehrwert gegenüber dem gesetzlich vorge-
schriebenen Gewässerraum. 

Der Gewässerraum
Der Raum, der dem Fluss zur Verfügung 
steht, stellt die natürlichen Funktionen des 
Gewässers sicher: den Transport von 
Wasser und Geschiebe, die Ausbildung 
einer naturnahen Strukturvielfalt in den 
aquatischen, amphibischen und terrest-
rischen Lebensräumen, die Entwicklung 
standorttypischer Lebensgemeinschaften, 
die dynamische Entwicklung des Gewäs-
sers und die Vernetzung der Lebensräu-
me. Die Festlegung des Gewässerraums 
ist gesetzlich vorgeschrieben (siehe ge-
setzliche Grundlagen).

Der Gewässerraum muss vergrössert 
werden, falls dies für die Gewährleis-
tung des Hochwasserschutzes oder für 
die Revitalisierung erforderlich ist. Auch 
überwiegende Interessen des Natur- und 
Landschaftsschutzes oder der Gewässer-
nutzung können ein Grund für die Ver-
grösserung des Gewässerraums sein.
 
Raumbedarf an der Reuss
Es braucht Raum, um die vorgegebenen 
Ziele bezüglich Hochwassersicherheit, 
Ökologie und Erholung an der Reuss zu 
erreichen. Gesetzlich vorgeschrieben ist 

ein 120 Meter breiter Streifen entlang 
des Flusses. Wegen der hohen Baudich-
te lässt er sich aber nicht durch gehend 
verwirklichen. In ausgewählten Bereichen 
wird ein naturnaher Zustand des Gewäs-
sers angestrebt mit der Wiederherstel-
lung eines natürlichen Abflussregimes, so 
in den Aufweitungen Schiltwald, Grund-
wald/Grossmatt und Studeschachen.

Die Vergrösserung des Gewässer-
raumes führt zu einer höheren Kosten-
beteiligung des Bundes, der Revitalisie-
rungsmassnahmen unterstützt. Dadurch 
reduzieren sich die Kosten der beteilig-
ten Gemeinden massiv (siehe Finanzen: 
Sachzwänge).

Gesetzliche Grundlagen
Am 1. Januar 2011 ist eine Änderung 
des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (Gewässerschutzge-
setz GSchG) und am 1. Juni 2011 
die zugehörige Änderung der Ge-
wässerschutzverordnung (GSchV) in 
Kraft getreten. Mit diesen neuen Vor-
schriften wird der Freihaltung des Ge-
wässerraums vermehrt Bedeutung zu-
gemessen. Nach Art. 36a GSchG le-
gen die Kantone den Gewässerraum 
unter Berücksichtigung der natürlichen 
Funktionen der Gewässer, des Hoch-
wasserschutzes und der Gewässernut-
zung fest. Dies hat nach den Vorga-
ben von Art. 41a und 41b GSchV 
zu erfolgen. Der Gewässerraum ist 
bis spätestens 31. Dezember 2018 
festzulegen. Der Gewässerraum für 
die Reuss entspricht einem 120 Me-
ter breiten Streifen entlang des Fluss-
verlaufes.

Aufweitung Schiltwald.



Flachufer   4  
Für die Gewässerrenaturierung sind 
Flachufer äusserst wirksame Elemente. 
Sie bieten eine grosse Vielfalt an Lebens-

räumen – vom tiefen Wasser bis zum tro-
ckenen Land. Erfahrungsgemäss besie-
deln sie sich rasch, spontan und arten-
reich mit Pflanzen und Tieren. Für grosse 
und kleine Wildtiere bedeuten der unver-
baute Zugang zum Wasser und die Aus-
dehnung der Flachufer über weite Fluss-
abschnitte eine ungehinderte Vernetzung 
zwischen Wasser und Land längs der 
Reuss.

Ufergehölze   5
Ufergehölze haben eine grosse Bedeu-
tung für einen Flusslauf. Sie bieten Schutz 
für Wildtiere und spenden kühlenden 
Schatten für Wasser und Spazierwege. 
In den Aufweitungen gibt es ausgedehn-
te Bereiche, wo standorttypische Arten 
spontan wachsen können. Ufergehölze 
sind auch eine wichtige Winternahrungs-
quelle für den Biber, der bereits an die 

Reuss zurückgekehrt ist. Die bestehenden 
Ufergehölze geniessen beim Hochwas-
serschutzprojekt Reuss den grösstmögli-
chen Schutz. Wo es notwendig ist, wer-
den Gehölze neu gepflanzt.

Kies- und Sandbänke   1
Die Aufweitungen und Flachufer geben 
dem Fluss einen Teil seiner Dynamik zu-
rück. Nicht nur die sichtbaren Verände-
rungen an den Ufern, auch die Umge-
staltungen des Flussbetts haben einen 
grossen Einfluss auf die Qualität des Le-
bensraums Fluss. Kies- und Sandbän-
ke werden meist nur bei Niederwasser 
sichtbar, sind aber von existenzieller Be-
deutung für die rund zwanzig Fischarten, 
die in der Reuss nachgewiesen sind. 

Fischsteine und Buhnen   2
In einigen Flussabschnitten kann eine 
Aufweitung des Gerinnes wegen der an-
grenzenden Siedlung nicht realisiert wer-
den. Hier beschränken sich die Verbes-
serungen auf die unmittelbaren Ufer. Bau-
massnahmen bringen naturnahe Elemen-
te in den Fluss, um die Fischwanderung 
zwischen Kleiner Emme, Vierwaldstät-
tersee und Reusstal erheblich zu erleich-
tern. Verschiedenförmig gestaltete Stein- 
und Holzstrukturen wie Fischbuchten, 

Fischsteine, Kleinbuhnen und Raubäume 
schaffen, auf verschiedene Wassertiefen 
ausgerichtet, Stillwasserzonen. In diesen 
Bereichen lagert sich Sand und Feinkies 
ab und verschiedene Tiere finden bei an-
steigendem Wasser Unterschlupf.

Flussinseln   3
Flussinseln entstehen auf zwei Arten: 
durch Auflandungen in den Flussverbrei-

terungen oder als verbleibendes Land 
zwischen dem Fluss und neuen Seiten-
gerinnen. Sie prägen ein sehr spezielles 
und wandelbares Landschaftsbild. Unter  
dem Einfluss von Auflandung und Erosion 
verändern sich Form, Bewuchs und Lage 
im Fluss. Da Flussinseln nur schwierig zu 
erreichen sind, bleiben sie naturnahe 
und ruhige Lebensräume, im Wasser und 
an Land.

Grundwasserweiher 
und Giessen   6
In ehemaligen Auen mit hohem Grund-
wasserspiegel können naturschützerisch 
wertvolle Grundwasserweiher geschaf-
fen werden. Klares, sauberes und tiefes 
Wasser, aufgelichtete Waldränder und 
wechselnde Bodeneigenschaften zeich-
nen sie aus und ermöglichen einen viel-
fältigen Lebensraum für die typischen Be-
wohner von Flusslandschaften.

Giessen sind Grundwasseraufstösse, 
welche als Quellen einen Bach in der 
Ebene speisen. Sie sind meist dicht ver-
wachsen und kaum zugänglich. Entspre-
chend beherbergen sie scheue, an Ge-

wässern lebende Tiere. Die Ringelnatter, 
eine Zielart der Renaturierung, lebt hier 
und pflanzt sich erfolgreich fort.

Amphibientümpel   7   
Die Amphibientümpel liegen im unmit-
telbaren Einflussbereich der Hochwas-
serstände der Reuss. Es sind flache Ge-
wässer und ihr Wasserstand schwankt 
unter dem Einfluss von Witterung und 
Überschwemmung. Ihr Umland ist we-
nig bewachsen und kiesig oder lehmig. 
Die Tümpel sind daher geeignete Laich-

gewässer für die Gelbbauchunke, eine 
seltene Amphibienart der Flusstäler. Der 
Bewuchs mit Algen, Wasser- und Sumpf-
pflanzen verändert sich in den wandel-
baren Tümpeln ständig und macht die 
Dynamik am Fluss kleinflächig erlebbar.

Altlauf mit Röhricht   8

Im Honauer Schachen wird mit einem 
Altlauf ein weiterer Typ von Stillgewässer 
der Flussaue geschaffen. Die Altarme, 
wie sie im aargauischen Reusstal noch 
vorkommen, sind mit Röhricht bewach-
sen und präsentieren sich auch land-
schaftlich attraktiv – mit grossblütigen 
Sumpfpflanzen wie Gelbe Schwertlilie 
und Weidenröschen. Hier hat der Was-
serfrosch seinen Lebensraum und belebt 
den Fluss mit seinem typischen Quaken.

Auenwald  9
Durch die Aufweitungen und die Ver-
legung der Hochwasserschutzdämme  
landeinwärts entstehen an Flachufern  
und auf tief liegendem Land Flächen, 
welche ein- bis zweimal jährlich über-

schwemmt werden. Hier bilden sich 
Auen. Sie werden spontan von Weiden-
büschen besiedelt und wandeln sich all-
mählich zu Auenwald mit den typischen 
und dekorativen Silberweiden. 
 
Naturwald  10
Die Waldbereiche, die zwischen der 
Reuss und den Hochwasserschutzdäm-
men liegen, können sich natürlich und 
ohne forstliche Eingriffe entwickeln. Im 
Laufe der Jahre entstehen eindrückliche 
Waldbilder und ausgezeichnete Ruhege-
biete für die Waldtiere.
 
Artenreiche Wiesen   11
An den flussseitigen Böschungen der 
Flachdämme und auf den Grundwas-
serschutzzonen ausserhalb des Waldes 

werden artenreiche Wiesen angelegt. 
Man mäht sie als Heumatten im Sommer 
oder als Streuland im Herbst. Mit ihrem 
hohen Kraut bieten die Wiesen Lebens-
raum für eine reiche Insektenwelt, aber 
auch Deckung und Nahrung für kleine 
Wildtiere, Eidechsen und Frösche.

Strukturen im Fluss
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In der Nähe von Emmen werden  
Uferbuchten zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen für Tiere angelegt.

Der Biber ist an der Reuss wieder heimisch 
(Nachtaufnahme).

Grundwasserweiher einer abwechslungsreichen 
Flusslandschaft.

Ringelnatter – ein Bewohner von Giessen.

Giessen als Rückzugsort für scheue Tiere.

Typischer Amphibienweiher.

Silberweiden im Auenwald.

Artenreiche Wiesen als weiterer Lebensraum für 
Flora und Fauna.

Flachufer an der Reuss.

  1
  1

  1

  2
  2   2

  2

  3

  3
  3

  3

  4

  4

  6

  6

  6

  5  5
  7

  7

  8 9

 9

 9 9

 10

  11

  11
  11

Baumstrunk: dient als Unterschlupf für  
verschiedene Tiere.



Das Wichtigste in Kürze

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Naturgefahren
Arsenalstrasse 43, Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon 041 318 12 12

www.reuss.lu.ch

 

Das Hochwasser von 2005 zeigte, dass die Reuss ein hohes 
Risiko für die Sicherheit des Reusstals darstellt. Um diese Ge-
fahr zu bannen, hat die Abteilung Naturgefahren der Dienst-
stelle Verkehr und Infrastruktur (vif) im Auftrag des Kantonsrats 
das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» ent-
wickelt. Der Perimeter des Projekts erstreckt sich vom Zusam-

menfl uss der Reuss und der Kleinen Emme beim Reusszopf bis 
zur Kantonsgrenze. In diesem Gebiet wird die Hochwasser-
sicherheit hergestellt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Wohnbevölkerung, der Landwirtschaft, der Wirtschaft und der 
Ökologie. Der nachhaltige Hochwasserschutz ist das oberste 
Ziel des Projekts.

Finanzen: 
Die Sachzwänge

Um das Luzerner Reusstal effi zient vor Hochwasser zu schüt-
zen, sind maximale Beiträge von Bund und Kanton unerlässlich. 
Damit verbunden sind hohe Anforderungen in Bezug auf Öko-
logie. Konkret: Nur eine naturnahe Gerinnegestaltung bringt 
so viele Subventionen ein, dass die Kosten für die regionalen 
Akteure tragbar werden. Somit ist nicht nur der Hochwasser-
schutz, sondern auch die Renaturierung voranzutreiben. Für das 
Fliessgewässer werden aus hydraulischen Gründen (Hochwas-
serschutz, Absenkung Wasserspiegel) defi nitiv 28 Hektaren 
Wald und 28 Hektaren Landwirtschaftsfl ächen beansprucht. 
Hinzu kommen 37 Hektaren umgenutzte Flächen. 

Gemäss Bau- und Aufl ageprojekt belaufen sich die Gesamt-
kosten auf rund 167 Millionen Franken (Stand 31.1.2014).

Bund und Kanton
Stadt und Gemeinden
Verbände, Organisationen 
und Firmen

Begleitkommission

Bauherrschaft
Kanton Luzern

Ingenieur-Gemeinschaft 
Reuss-Auen

(Projektierung)

Fachbegleitung

Landerwerb

Gesamtprojektleitung

Projektleitung Fachmandate

Das Wichtigste in Kürze

Hochwasserschutz
Schutz von Personen
und Sachwerten

Erreichen der bundes-
rechtlichen und 
kantonalen Vorgaben

Hohe Finanzierung durch
• Bund
• Kanton Luzern
Ziel: Möglichst geringe Belastung
für Gemeinden und Interessierte

bedingt bedingt

bedingt
sichert

56 ha definitiv 
beanspruchte Wald- 
und Landwirtschafts-
flächen

Organisation: 
Ein gut abgestütztes Projekt

Das Projekt wird durch eine speziell zu 
diesem Zweck einberufene Kommission 
begleitet. Diese Begleitkommission stellt 
sicher, dass das lokale Wissen sowie 
die Erfahrungen und Bedürfnisse von po-
litischen Instanzen, Anwohnern, Betroffe-
nen und Interessierten in die Lösungsfi n-
dung einfl iessen. Die Kommission ist ein 
wichtiger Akteur in der Ausgestaltung des 
Projekts.

Zeitraum: 
Klare Schritte

Das Vorhaben «Hochwasserschutz und 
Renaturierung Reuss» befi ndet sich in der 
Bewilligungsphase. Nach der Vernehm-
lassung im Frühling 2016 und der Be-
reinigung folgen die öffentliche Aufl age, 
die Bewilligungs- und Landerwerbsphase. 
Die in der Tabelle angegebenen Zeiträu-
me sind Richtwerte.

Information: 
Vollständige Dokumentation

13 Faktenblätter erklären das Projekt  «Hoch-
wasserschutz und Renaturierung Reuss»
im Detail. Diese Dokumente sind kostenlos 
als Download erhältlich unter:
www.reuss.lu.ch
Verkehr und Infrastruktur, Tel. 041 318 12 12

 1. Sicherheit
 2. Wegkonzept und Erholungsnutzung
 3. Gewässerraum und Ökologie
 4. Kosten und Finanzierung
 5. Geschiebebewirtschaftung
 6. Grundwasser
 7. Emmen 

Die Faktenblätter 
 8.   Schiltwald, Grundwald, Grossmatt
 9.  Perler Schachen
10. Studeschachen
 11. Honauer Schachen
 12. Landwirtschaft und Wald
 13. Bauprogramm und Bauablauf

Der Kreislauf der Finanzierung: 
Die Abhängigkeiten sind eng und stark, der Spielraum ist klein.

Zeitplan 2012 2013 2014 201720162015

• Begleitkommissionssitzungen 
• Ausarbeitung Bauprojekt 
• Vernehmlassungsphase
 Kantonale Dienststellen
 Gemeinden/Interessensgruppen
 Bundesamt für Umwelt
• Medienorientierung
• Öffentliche Informationsveranstaltungen
• Information Grundeigentümer/Pächter
• Überarbeitung Bauprojekt 
• Öffentliche Aufl age (24.2. – 24.3.2016)
• Bewilligungsphase


